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35. Verordnung des Landeshauptmannes vom 27. Juli 1999 zur Erfassung unbekannter Tuberkulosefälle (Tuberkulose-
Reihenuntersuchungsverordnung)

36. Verordnung der Landesregierung vom 6. Juli 1999, mit der das Raumordnungsprogramm betreffend überörtliche
Grünzonen für die Kleinregion Wörgl und Umgebung geändert wird

Aufgrund des § 23 Abs. 1 des Tuberkulosegesetzes,
BGBl. Nr. 127/1968, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 344/1993, wird verordnet:

§ 1
Untersuchungspflichtige Personen, 

Umfang der Untersuchung

(1) Zur Erfassung unbekannter Tuberkulosefälle ha-
ben die Bezirksverwaltungsbehörden in gezielten Rei-
henuntersuchungen jene Personen ab dem vollendeten
14. Lebensjahr zu untersuchen, die nicht regelmäßig
gesundheitlich untersucht werden und deren Lebens-
situation nach den Erfahrungen der medizinischen Wis-
senschaft eine erhöhte Gefahr einer unerkannten Tuber-
kuloseerkrankung bedingt.

(2) Die Untersuchung hat insbesondere auch die An-
fertigung einer Röntgenaufnahme der Lunge zu bein-
halten.

(3) Die im Abs. 1 genannten Personen sind ver-
pflichtet, sich über Einladung der Bezirksverwaltungs-
behörde untersuchen zu lassen.

(4) Im Bedarfsfall ist eine Untersuchung im medizi-
nisch erforderlichen Ausmaß zu wiederholen.

§ 2
Amtsärztliche Bestätigung

Auf Verlangen hat der untersuchende Arzt der unter-
suchten Person bzw. derem gesetzlichen Vertreter über

die durchgeführte Untersuchung eine amtsärztliche Be-
stätigung auszustellen.

§ 3
Zuständigkeit, Dokumentation

(1) Die Untersuchungen sind von der nach dem
Wohnsitz der zu untersuchenden Person zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde durchzuführen.

(2) Diese hat über die von ihr durchgeführten Unter-
suchungen Aufzeichnungen mit folgendem Inhalt zu
führen:

die untersuchten Personengruppen;
die Zahl der untersuchten Personen;
die Zahl der dabei aufgefundenen behandlungs-

und/oder überwachungsbedürftigen Tuberkulosefälle,
gegliedert nach den untersuchten Personengruppen.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Tuberkulose-Reihenunter-
suchungsverordnung, LGBl. Nr. 45/1997, außer Kraft.
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36. Verordnung der Landesregierung vom 6. Juli 1999, mit der das Raumordnungsprogramm
betreffend überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Wörgl und Umgebung geändert wird

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 lit. a, 11 und 12 Abs. 2 und 3
in Verbindung mit § 106 Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 1997, LGBl. Nr. 10, in der Fassung der
Gesetze LGBl. Nr. 28/1997 und 21/1998, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Entwicklungspro-
gramm betreffend überörtliche Grünzonen für die
Kleinregion Wörgl und Umgebung erlassen wird, LGBl.
Nr. 76/1994, zuletzt geändert durch die Verordnung
LGBl. Nr. 70/1998, wird wie folgt geändert:

(1) Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise ge-
ändert, dass die Grundstücke Nr. 454, 455 und .54
KG Wörgl-Rattenberg von der Festlegung als überört-
liche Grünzone ausgenommen werden.

(2) Weiters wird die Anlage zu § 1 Abs. 2 in der Weise
geändert, dass die in der Anlage zu dieser Verordnung
dargestellten Teile der Grundstücke Nr. 1474, 1477/2

und 1489/1 KG Häring von der Festlegung als über-
örtliche Grünzone ausgenommen und die in der Anlage
dargestellten Teile der Grundstücke Nr. 1246/1, 1247,
1467, 1470 und 1735/1 KG Häring in die Festlegung als
überörtliche Grünzone einbezogen werden.

(3) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch
Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der
Abteilung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiro-
ler Landesregierung während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Amtsstunden verlautbart.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Weingartner
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